	(Firmenstempel)
	An

Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Abteilung 38 – Mobilität

Amt 38.3 – Amt für Seilbahnen

Landhaus 3b, Silvius-Magnago-Platz 3 

39100 Bozen (BZ)

Tel. 0471 41 46 00 

PEC : seilbahnen.funivie@pec.prov.bz.it



Seilbahnlinie: ………………………………………………………
Tabelle über die Aufschlüsselung der vom Land geförderten, im Register der abschreibbaren Güter eingetragenen Investitionsausgaben für die genannte Seilbahn des öffentlichen Verkehrs

	Aufschlüsselung der Gesamtkosten von ........................................... Euro



	Kategorie A

Euro
	Kategorie B

Euro
	Kategorie C

Euro
	Fahrgast-

förderband

Euro
	Zweiseilpendel-bahnen Stützen

Euro

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Insgesamt Euro


	Insgesamt Euro
	Insgesamt Euro
	Insgesamt Euro
	Insgesamt Euro


Hinweise:

Die Kategorie A der Ausgaben beinhaltet die Kosten, ab Lieferfirma, für die elektromechanischen Bauteile.

Die Kategorie B der Ausgaben beinhaltet die Kosten für die unbedingt notwendigen Baulichkeiten der Anlage.

Die Kategorie C der Ausgaben beinhaltet die Kosten für: Transporte, Montage, Elektroanschluss, Gelände-vermessung, Absteckung der Trasse, Bauleitung, Baupläne, Abnahmen, anderes.

Eigenleistungen können nur dann als Kosten anerkannt werden, wenn der entsprechende Betrag im Sinne des Artikels 68 des D.P.R. vom 29.09.73, Nr. 597, im Buch der Abschreibungen vermerkt wurde.

Kosten, die nicht unmittelbar der Seilbahnanlage zugeordnet werden können, wie solche für Komplementäreinrichtun-gen (Beschneiungsanlagen, KFZ-Unterstände, Werkstätten usw.), oder jene Kosten, die laut Landesgesetz vom 30. Jänner 2006, Nr. 1, nicht förderungswürdig sind (wie Wartungsarbeiten), können nicht in die Tabelle aufgenommen werden.

Ort, Datum............................................................ Unterschrift.........................................................
